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Lissaboner Abkomme1i über 

den Schutz der Ursprungshezeichnungen 
und ihre internationale Registrierung 

vom 31. Oktober 1958, 
revidiert in STOCKHOLM am 14. Juli 1967 1) 

Artikel 1 

[Errichtung eines hesonderen Verhaudes • Schutz der heim lnternationalen 
Büro registrierten Ursprungsbezeichnungen] 1) 

(1) Die Lander, auf die dieses Ahkommen Anwendung
findet, bilden einen besonderen Verband innerhalb des Ver­
bandes zum Schutz des gewerblichen Eigentums. 

(2) Sie verpflich ten sich, in ihrem Hoheitsgebiet gemass
den Bestimmungen dieses Ahkommens diejenigen Ursprungs­
bezeichnungen der Erzeugnisse der anderen Lander des be-· 
sonùeren Verbandes zu 1;chützen, die im Ursprungsland ais 
so·lche anerkannt und· geschützt und bei dem im Üherein­
kommen zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges 
Eigentum (im f olgenden als « die Organisation » hezeichnet) 
vorgesehenen Internationalen Büro für geistiges Eigentum 
(im folgenden als « das Internationale Büro » bezeichnet) re­
gistriert sind. 

1) Dieae deutsche tlbersetzung_ ist von den zustiindigen Verwaltungen
der Bundesrepuhlilt Deutschland� Osterrei.cha und der Schweiz im Einver• 
nehmen mit BIRPI hergestelh worden. 

Z) Die Artikel 1ind mit Obenchri(ten versehen worden� um die Be-
11utzung de• Textes zu erleichtern. Der unterzeichnete Vertragstext ent• 
hült keine tlbenchriften. 
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Artikel 2 
[Begriffshestimmung der Ursprungshezeichnung und dee Ursprungslandes] 

(l) Unter Ursprungshezeichnung im Sinn dieses Abkom­
mens ist die geographische Benennung eines Landes, einer 
Gegend oder eines Ortes zu versrtehen, die zur Kennzeichnung 
eines Erzeugnis,ses dient, das dort seinen Ursprung hat und 
das ,seine Güte oder Eigenschaf ten ausschliesslich ocler üher­
wiegend den geographischen Verhaltnissen einschliesslich der 
natürlichen und menschlichen Einflüsse verdankt.· 

(2) Ursprungsland ist das Land, dessen Name, oder das
Land, in dem die Gegend oder der Ort liegt, deren Name die 
Ursprungshezeichnung hildet, die den Ruf des Erzeugnisses 
hegründet. 

Artikel 3 

[Schutzumfang] 

Der Schutz wird geg�n jecle widerrechtliche Aneignung 
oder Nachahmung gewahrt, selbst wenn der wahre Ursprung 
des Erzeugnisses angegehen ist oder wenn die Bezeichnung in 
Ühersetzung oder zusammen 1nit Ausdrücken wie « Art », 
« Typ », « Fasson », « N achahmung » oder dergleichen ge• 
hraucht wird. 

Artikel 4

[Schutz auf Grund anderer Übereinkünfte)

Die Bestimmungen dieses Abkommens schliessen keines-
wegs den Schutz aus, der für Ursprungshezeichnungen in jedem 
Land des hesonderen Verhandes bereits auf Grund anderer 
internationaler Übereinkünfte, wie der Pariser Verbandsüher­
einkunft vom 20. Marz 1883 zum Schutz des gewerhlichen 
Eigentums und ihrer spüteren Revisionen und de·s l\fadrider 
Abkommens vom 14. April 1891 iiher die Unterdriickung f al .. 
scher oder irreführender Herkunftsangaben auf Waren und 
se1ner spateren Revisionen, oder auf Grund der innerstaat­
lichen Rechtsvorschriften ocler der Rechtsprechung hesteht. 
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Artikel 5 
[Internationale Registrierung - Schutzverweigerung und RechtsbeheUe -

l\litteilungen - be fris tete W eiterhenutzung] 

(1) Die Ursprungshezeichn�ngen werden beim lnternatio­
nalen Büro auf Antrag der Behêirden der Lander des beson­
deren Verbandes auf den Namen natürlicher oder juristis·cher 
Personen des offentlichen o<ler Privatrechts registriert, die 
gemass ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften lnhaber des 
Rechts zur Benutzung dieser Bezeichnungen sind. 

(2) Das Internationale Büro teilt die Registrierungen den
Ilehêirden der verschiedenen Lander des besonderen Verhan­
des unverzüglich mit und veroff entlicht sie in einem regel­
massig erscheinenden Illatt. 

(3) Die Dehorden der Lander kêinnen erklaren, dass sie
einer Ursprungsbezeichnung, deren Registrierung ihnen mit­
geteilt worden ist, den Schutz nicht gewahren konnen; die 
Erklarung muss jedoch dem lnternationalen Büro unter An­
gahe· der Gründe innerhalb eînes J ahres vom Zeitpunkt des 
Eingangs der l\litteilung über die Registrierung an mitgeteilt 
werden; sie darf in dem betreff en den Land die anderen For­
men des Schutzes der llezeichnung nicht heeintrachtigen, die 
der lnhaber der Ilezeichnung gemass Artikel 4 in Anspruch 
nehmen kann. 

(4) Nach Ablauf der in dem vorhergehenden Absatz vor­
gesehenen Frist von einem Jahr kaon diese Erklarung von 
den Behorden der Verbaodslander nicht mehr ahgegeben 
werden. 

(5) Das Internationale Bi.iro unterrichtet die Dehorde des
Ursprungslandes innerhalh kürzester Frist über jede von der 
Behorde eines anderen Landes gemass Absatz (3) ahgegehene 
Erklarung. Der Beteiligte kann, sohald er von seiner natio­
nalen Behêirde über die von eine1n anderen Land abgegehene 
Erklarung unterrichtet worden ist, in diesem anderen Land 
im Gerichts- oder Verwaltungsweg alle Recht-shehelfe geltend 
machen, die den Angehorigen dieses Landes zustehen. 
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(6) Wurde eine Bezeichnung, die auf Grund der Mittei­

lung ihrer internationalen Registrierung in einem Land zum 

Schutz zugelassen ist, in diesem Land hereits zu einem vor 
dieser l\litteilung 'liegenden Zeitpunkt von Dritten henutzt, 
so kann die zustandige Behorde dieses Landes die-sen Dritten 
zur Einstellung dieser Benulzung eine Frist von hochstens · 

zwei Jahren gewahren, sofern sie das Internationale Büro in­
nerhalb von drei l\lonaten nach Ahlauf der in Ahsatz (3) fest­
gesetzten Frist von einem Jahr <lavon unterrichtet. 

Artikel 6 

[Gattungshezeichnungen] 

Eine in einem Land des besonderen Verbandes nach dem 
in Artikel 5 vorgesehenen Verf ahren zum Schutz zngelassene 
Bezeichnung kann dort solange nicht ais GattungsLezeich­
nung angesehen wer<len, ais sie im Ursprungsland a]s Ur• 
sprungshezeichnung geschützt ist. 

Artikel 7 
[Dauer der Registrierung • Gehühr] 

(1) Die gemiiss Artikel 5 heim lnternationalen Büro he­
wirkte Registrierung gewahrleistet ohne Erneuerung den 
Schutz fiir die gesamte in Artikel 6 vorgesehene Dauer. 

(2) Für die Registrierung jeder Ursprungshezeichnung ist

eine einmalige Gehühr zu zahlen. 

Artikel 8 
[Rechtsver(olgung) 

Die für die Sicherung des Schutzes der Ursprungshezeich­
nungen erf orderliche Rechtsverf olgung kann in jedem Land 

. des hesonderen VerLandes gemass den innerstaatlichen Rechts­
vorschriften eingeleitet werden: 

1. auf Betreihen der zustandigcn Behorde oder auf Antrag
der Staatsanwahschaft;

2. durch jede heteiligte Partei, •Sei es eine natürliche oder
juristische Person des offentlichen oder Privatrechts.
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Artikel 9 

[Versammlung des hesonderen Verhandes] 

(1) a} Der hesondere Verhand hat eine Versammlung, die
sich ans den Landern zusammensetzt, die diese Fas-sung des 

Abkommens ratifiziert haben oder ihr beigetreten sind. 

b) Die Regierung jedes Landes wird .durch einen Delegier­
ten vertreten, der von Stellvertretern, Beratern und Sachver­
stan<ligen unterstützt werden kann. 

c) Die Kosten je<ler Delegation werden von der Regierung
getragen, die sie entsandt hat. 

(2) a) Die Versa1nn1lung

i) behandeh aile Fragen betreff end die Erhaltung und
die Entwick1ung des besoncleren Verbandee sowie die
Anwendung dieses Ahkon1mens;

ii) erteilt dem lnternationalen Büro Weisungen fiir die
Vorbereitung der Revisionskonf erenzen un ter gebühren­
der Beriicksichtigung der Stellungnahmen der 1=-ander
des besonderen Verhandes, die diese Fassung des Ah­
kommens weder ratifiziert hahen noch ihr beigetreten
sind;

iii) iindert die Ausfiihrungsordnung und setzt die llohe der
in Artikel 7 Ahsatz (2) genannten Gebühr und der ande­
ren Gebiihren für die internationale Registrierung fest;

iv) prüft und billigt die Berichte und die Tatigkeit des Ge­
neraldirektors der Organisation (im folgenden ais_ « der

. Generaldirektor » bezeichnet) hetref fend den besonde­
ren Verhand und erteilt ihm alle zweckdienlichen Wei­

sungen in Fragen, die in die Zustandigkeit de-s beson­
deren Verhandes Callen; 

v) legt das Progra1nm lest, heschliesist· den Dreijahres-Haus­
haltsplan des hesonderen Verhandes und billigt seine
Rechnungsahschlüsse;

vi) beschliesst die Finanzvorschriften des besonderen Ver­
bandes;
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vii) hildet die Sachverstandigenausschüsse und Arheitsgrup­
pen, die sie zur Verwirklichung der Ziele des besonde­
ren V erhandes f ür zweckdienlich hiil t;

viii) bestimrnt, welche Nichtmitgliedlander des besonderen
Verhandes, welche z"·ischenstaatlichen und welche in­
ternationalen nichtstaatlichen Organisationen· zu ihren
Sitzungen als Beobachter zugelassen werden;

ix) beschliesst Anderungen der Artikel 9 bis 12;
x) nimrnt jede andere llandlung vor, die zur Erreichung

der Ziele des hesonderen Verbandes geeignet i,st;
xi) nimmt alle anderen Auf gaben wahr, die sich aus diesem

Abkommen ergeben.
b) Ueber Fragen .. die auch für andere von der Organisa­

tion verwaltete Verbande von lnteresse sind, entscheidet die 
Versammlung nach Anhorung des Koordinierungsausschusises 
der Organisation. 

(3) a) Jedes l\litgliedland der Versammlung verfügt über
eine Stimme. 

b) Die Halfte der Mitgliedlander der Versammlung hildet
das Quorum ( die f ür die Beschlussfiihigkeit erf orderliche Min­
destzahl). 

c) Ungeachtet des Buchstahen b) kann die Versamn1lung
Beschlüsse fassen, wenn wahrend einer Tagung die Zahl der 
vertretenen. Lander zwar we�iger als die llalfte, aber minde­
stens ein Drittel der l\:litgliecHander der Versammlung hetriigt; 
jedoch werden diese Beschlüsse mit Ausnahme der Beschlü,sse 
über das Verfahren der Versamm.lung nur dann wirksam, 
wenn •die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Das lnternatio­
na-le Büro teilt diese Beschlüsse den i\litgliedlandern der Ver-

- sammlung n1it, die nicht ve1·treten waren, und ladt, isie ein.
innerha'lh einer Frist von drei 1\-lonaten vom Zeitpunkt der
Mitteilung an schriftlich ihre Stirnme oder Stimmenthaltung
hekanntzugeben. Entspricht nach Ablauf der Frist die Zahl
der Lander., die auf diese Weise ihre Stimme oder Stimrnent­
haltung bekanntgegehen hahen, mindestens der Zahl der Lan-
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der, die für die Erreichung des Quorums wahrend der Tagung 
gef ehlt batte, so werden die Beschlüsse wirksam, isofern gleich­
zeitig die erf orderliche �lehrheit noch vorhanden ist. 

d) Vorbehaltlich des Artikels 12 Ahsatz (2) fasst die Ver­
samm.lung ihre Beschlüsse mit einer l\:lehrheit von zwei Drit­
te ln der ahgegehenen S timmen. 

eJ Stimmenthaltung. gilt nicht ais -Stimmabgabe. 
f) Ein Delegierter kann nur ein Land vertreten und nur in

dessen Namen abstin1men. 
g) Die Lander des besonderen Verhandes, die nicht l\:lit­

glied der Versammlung sind, werden zu den Sitzungen der 
Versamn1lung ais Deohach ter zugelassen. 

(4) a) Die Versarnmlung tritt nach Einherufung durch
den Generaldirektor alle drei J ahre einmal zu einer ordent­
lichen Tagung zusammen, und zwar, abgesehen von ausserge­
wohnlichen Fallen, zu derselhen Zeit und an demselben Ort 
wie die Generalversamnilung der Organisation. 

b) Die Versammlung tritt nach Einheruf ung durch den
Generaldirektor zu einer ausserordentlichen Tagung zusam­
men, wenn ein Viertel der �litgliedlander der Versa_rnmlung 
es verlangt. 

c) Die Tagesordnung jeder Tagung wird vorn General­
direktor vorhereitet. 

(5) Die Versamrnlung giht sich eine Geschaftsor<lnung.

Artikel 10 

[Internationales Biiro] 

(1) a) Die Aufgaben hinsichtlich der internationalen Re­
gistrierung sowie die anderen ·verwaltungsaufgaben des he­
sonderen Verbandes werden vom lnternationalen Düro wahr­
genommen. 

b) Das Internationale Düro bereitet insbesondere die Sit­
zungen der Versammlung sowie der etwa von ihr gehildeten 
Sachverstandigenausschiisse und Arbeitsgruppen vor und be­
sorgt das Sekretariat dieser Organe. 
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c) Der Generaldircktor ist der hochste Beamte des beson­

deren Verbandes und vertritt diesen Verband. 

(2) Der Generaldirektor und die von ihm bestimmten
Mitglieder des Personals nehmen ohne Stimmrecht an allen 
Sitzungen der Versammlung und -aller etwa von ihr gehildeten 

Sachverstandigenausschüsse oder Arhei·tsgruppen teil. Der 

Genera-ldirektor oder ein von ihm bestimmtes Mitglied des 
Per,sonals ist von Amts wegen Sekretar dieser Organe. 

(3) a) Das Internationale Büro hereitet nach den Wei­
sungen der Versammlung die Konf erenzen zur Revision der 
Bestimmungen des Ahkomn1ens mit Ausnahme der Artikel 9 

bis 12 vor. 

b) Das Internationale Büro kann hei der Vorbereitung der
Revisionskonferenzen zwischenstaatliche sowie internationale 
nichtstaatliche Organisationen konsultieren. 

c) Der Generaldirektor und die von ihm bestimmten Per­

sonen nehmen ohne Stimmrecht an den Beratungen dieser 
Konf erenzen teil. 

(4) Das Internationale Biiro nimmt alle anderen Aufgaben

wahr, die ihm übertragen werden. 

Artikel 11 

[FinanzenJ 

(1) a) Der besondere Verband hat einen Haushaltsplan.

b) Der Haushaltsp-lan des he·sonderen Verhandes umfasst
die eigenen Einnahmen und Ausgaben des hesonderen Ver­
bandes, dessen Beitrag zum Haushaltsplan der gemeinsamen 

Ausgaben der Verbande sowie gegebenenf alls den dem Haus­

haltsplan der Konferenz der Organisation zur, Verfügung ge­
steHten Betrag. 

c) Als gemeinsame Ausgahen der Verbande gelten die
Ausgahen, die nicht ausschliesslich dem besonderen Verband, 
sondern auch einem oder rnehreren anderen von der Organi­

sation verwalteten Verbanden zuzurechnen sind. Der Anteil 
des besonderen Verbandes an diesen gemeinsamen Ausgaben 
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entspricht dem lnteresse, das der besondere Verband an ihnen 
hat. 

(2) Der Haushaltsplan des besonderen Verhandes wird

unter Berücksichtigung der Notwendigkeit seiner Abstimmung 
mit den Haushaltsplanen der anderen von der Organisation 
verwalteten Ver bande auf geste Ut. 

-· 

(3) Der Haushaltsplan des besonderen Verhandes umf asst
f o.Jgende Einnahmen: 

i) Gebühren gemass Artikel 7 Absatz (2) für die inter­
nationale Registrierung sowie Gebühren und Betrage
für andere Dienstleistungen des lnternationalen· Büros
im Rahmen des hesonderen Verhandes;

ii) Verkauf serlose und andere Einkünfte aus Veroff ent­
lichungen des lnternationalen Düros, die den besonderen
Verband betreffen;

iii) Schenkungen, Vermachtnisse und Zuwendungen;
iv) l\lieten, Zinsen und andere verschiedene Einkünfte;

v) Beitriige der Lander des besonderen Verhandes, sofern

die Einnahmen gemas-s Ziffern i) bis iv) zur Deckung
der Ausgaben des besonderen Verbandes nicht ausrei­
chen.

( 4) a) Die IIohe der in Artikel 7 Absatz (2) genannten

Gehühr wird von der Versammlung auf Vorschlag des Gene .. 
raldirektors festgesetzt. 

b) Die Hohe dieser Gebühr wird in der Weise festgesetzt,
dass die Einnahmen des hesonderen Verbandes normalerweise 
zur Deckung der Ausgahen des lnternationalen Büros für den 
Unterhalt des internationalen Registerdienstes ausreichen, 

ohne dass Beitragszahlungen gemass Absatz (3) Ziffer v) ge­
leistet werden miissen. 

(5) a) J edes Land des hesonderen Verhandes wird zur
Bestimmung seines Beitrags zurn Haushaltsplan im Sinn des 
Absatzes (3) Ziffer v) in die Klasse eingestuft, in die es im 

Pariser Verhand zun1 Schutz des gewerblichen Eigentums ein­
gestuft ist, und zahlt seine Jahresheitrage auf der Grundlage 
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der für diese Klasse im Pariser Verband festgesetzten Zah:J 
von Einheiten. 

b) Der J ahresbeitrag jedes Landes des hesonderen Ver ..
bandes hesteht ans einem Betrag, der in demselhen Verhiilt­
nis zu der Summe der Jahresbeitrage aller Lander zum Haus­
haltsplan des hesonderen Verhandes steht wie die Z.ahl der 
Einheiten de� Klasse, in die das Land eingestuft ist, zur Summe 
der Einheiten aller Lander. 

c) Der Zeitpunkt, zu dem die Beitragszahlungen zu leisten
sind, wird von der Versammlung f estgesetzt. 

d) Ein Land, das mit der Zah1ung seiner Beitrage im Rück�
stand ist, kaon -sein Stimmrecht in keinem der Organe des 
hesonderen Verhandes ausühen, wenn der rückstandige Betrag 
die Summe der von ihm für die zwei vorhergehenden vollen 
Jahre geschuldeten Beitrage erreicht oder ühersteigt. Jedoch 
kaon jedes dieser Organe einein solchen Land gestatten, das 
Stimmrecht in diesem Organ weiter auszui.ihen, wenn und 
so1ange es überzeugt ist, dass der Zahlungsriickstand eine 
Folge aussergewohnlicher und unabwendharer Umstande ist. 

e) Wird der Haushaltsplan nicht vor Beginn eines neuen
Rechnungsjahres heschlos·sen, so wird der Haushaltsplan des 
Vorjah�es nach l\fassgahe der Finanzvorschriften übernom­
men. 

(6) Vorbehaltlich des Absatzes (4) Buchstabe a) wird die
Hohe der Gehühren und Iletrage fiir andere Dienstleistungen 
des Internationalen Büros im Rahmen des besonderen Ver­
handes vom Generaldirektor f estgesetzt, der der Versamm­
lung darüher berichtet. 

(7) a} Der hesondere Verhand hat einen Betriebsmittel­
f onds, der durch eine einmalige Zahlung je des Landes des 

. hesonderen Verbandes gehildet wird. Reicht der Fonçls nicht 
mehr ans, so beschliesst die Versammlung seine Erhohung. 

b) Die Hohe der erstmaligen Zahlung jedes Landes zu
diesem Fonds ·oder sein Anteil an dessen Erhohung ist pro­
portional zu dem Beitrag, den dieses Land ais Mitglied des 
Pariser Verhandes zum Schutz des gewerblichen Eigentums 

10 



zum Haushaltsplan dieses "\ .. erbandes fiir das J ahr ·leistet, in 
dem der Fonds gehildet oder die Erhohung b�schlossen wird • 

. c) Dieses Verhaltnis und die Zahlungshedingungen wer­
den von der Versamm1ung auf Vorschlag des Generaldirektors 
und nach Auss-erung des Koordinierungsausschusses -der Or­
ganisation festgesetzt. 

(8) a) Das Abkommen über den Sitz, das mit dem Land
geschlossen wird, in dessen lloheitsgehiet die Organisation 
ihren Sitz hat,. sieht vor., dass dieses Land Vor-schüsse gewahrt, 
wenn der Betriebsmittelfoncls nicht ausreicht. Die IIohe die­
ser Vorschüsse und die Dedingungen, unter denen isie gewahrt 
werden, sind in jedem Fall Gegenstand 'besonderer Verein­
barungen zwischen diesem Land und der Organisation. 

b) Das unter Buchstabe a) bezeichnete Land und d•ie Or­
ganisation sind berecbtigt, die Verpflichtung zur Gewahrung 
von Vorschüssen durch -scbriftliche Notifikation zu kündigen. 
Die Kündigung wird drei J ahre nach Ablauf des J ahres wirk­
sam, in dem sie notiliziert worden ist. 

(9) Die Rechnungsprülung wird nach l\.fassgahe der Fi­
nanzvorschriften von einem oder mehreren Landern des be­
sonderen Verbandes oder von aussenstehenden Rechnungs­
prüfern vorgenommen, die tnit ihrer Zustimmung von der 
Versammlung bestimmt werden. 

Artikel 12 

[Anderungen der Artikel 9 bis 12] 

(1) Vorschlage zur Anderung der Artikel 9, 10, 11 und
dieses Artikels konnen von jedem l\Htgliedland der Versamm­
lung oder vom Generaldirektor vorgelegt werden. Diese Vor­
schliige werden vom Generaldirektor mindestens sechs Mo­
nate, bevor sie in der Versammlung beraten werden, den Mit­
gliedlandern der Versammlung mitgeteilt. 

(2) J ede Anderung der in Absatz (1) bezeichneten Artikel
wird von der Versammlung beschlossen. Der Beschluss er­
f ordert drei Viertel der abgegebenen Stimmen; jede Ande-
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rung des Artikels 9 und dieses Absatzes erfordert jedoch vier 
Fünftel der abgegebenen Stimmen. 

(3) Jede .Anderung der in Absatz (1) bezeichneten Arti­
kel tritt einen Monat nach den1 Zeitpunkt in Kraft, zu dem 
die ·schriftlichen Notifikationen der verfassungsmassig zu­
standegekommenen Annahme des Anderungsvorschlags von 
drei Vierteln der Lander, die im Zeitpunkt der Beschlus-sfas­
sung über die Anderung Mitglied der Versammlung waren, 
heim Generaldirektor eingegangen sind. J ede ,auf diese Weise 
angenommene An<lerung der genannten Artikel bindet aile 
Lander, die im Zeitpunkt des lnkrafttretens der .Anderung 
1\-Iitglied der Versammlung -sind oder spater l\fitglied werden; 
jedoch hindet eine .Anderung, die die finanzicllen Verpflich­
tungen der Lander des besonderen Verbandes erweitert, nur 
die Lander, die die Annahme dieser .Anderung notifizi�rt 
haben. 

Artikel 13
. 

[Ausführungsordnung - Revision] 

{l) Die Einzelheiten der Ausführung dieses Abkommens 
werden durch eine Ausführungsordnung hestimmt. 

(2) Dieses Ahkommen kann durch Konf erenzen revidiert
werden, die zwischen den Delegierten der Lander des heson­
deren Verhandes stattfinden. 

Artikel 14 

[Ratifikation und Beitritt - lnkrafttreten - Verweisung auf Artikel 24 
der Pariser Verhandsübereinkunft (Hoheitsgehiete) - Beitrit-t zur 

Fassung von 1958] 

(1) Jedes Land des besonderen Verbandes kann diese
Fassung des Abkommens ratifizieren, wenn es sie unterzeich­
net hat, oder ihr heitreten, wenn es sie nicht unterzeichnet 
hat. 

(2) a) Jedes dem hesonderen Verband nicht angehorende
Vertragsland der Pariser Verbandsiihereinkunft zum Schutz 
des gewerhlichen Eigentums kaon dieser Fas·sung des ALkom-
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mens heitreten und dadurch l\Iitglied des besonderen Ver ... 
handes werden. 

b) Die Notifikation des Ileitritts sichert als solche im Ho­
heitsgebiet des heitretenden Landes den Ursprungshezeich­
nungen, die im Zeitpunkt des Beitritts international registriert 
sind, die Vergünstigung der vorhergehenden Bestimmungen. 

c) Jedoch kaon jedes Land, das diesem Abkommen bei­
tritt, innerhalb einer Frist von einem J ahr erklaren, für 
welche der heim lnternationalen Büro hereits registrierten 
Ursprungsbezeichnungen es von der in Artikel 5 Absatz (3) 
vorgesehenen Bef ugnis Gehrauch macht. 

(3) Die Ratifikations- und Beitrittsurkunden werden heim
Generaldirek tor hinterlegt. 

(4) Artikel 24 der Pariser Verbandsiihereinkunft zum
Schutz des gewerblichen Eigentun1ti ist auf dieses Abkommen 
anzuwenden. 

(5) a) Für die ersten fünf Lander, die ihre Ratifikations­
oder Beitrittsurkunden hinterlegt ·hahen, tritt diese Fassung 
des Abkommens drei l\lonate nach llinterlegung der fünften 
solchen Urkunde in Kraft. 

b) Für jedes andere Land tritt diese Fassung des Ahkom­
n1ens drei :r.Ionate nach dem Zeitpunkt der Notifizierung sei• 
ner Ratifikation oder seines Beitritts durch den Generaldirek­
tor in Kraft, sofern in der Ratifikations- oder Beitrittsur­
kunde nicht ein spatcrer Zeitpunkt angegehen ist. ln. <liesem 
Fall tritt diese .Fassung des Abko1nmens für dieses Land zu 
dem ·angegebenen Zeitpunkt in Kraft. 

(6) Die Ratifikation oder der Ileitritt he,virkt von Rechts
wegen die Annahme aller Ilestimmungen und die Zu1assung 
zu allen Vorteilen dieser Fassung des Abkommens. 

(7) Nach dem lnkrafttreten dieser Fassung des Abkom­
mens kann ein Land der Fas-sung vom 31. Oktoher 1958 dieses 
Ahkommens nur beitreten, wenn es gleichzeitig diese Fassung 
des Ahkommens ratifiziert oder ihr beitritt. 
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Artikel 15 

[Kündigung] 

(1) Dieses Ahkommen hleiht solange in Kraft, als ihm
mindestens fünf Lander angehoren. 

(2) J edes Land kann diese Fassung des ALkommens durch
eine an den Generaldirektor ger,ichtete Notifikation kündi­
gen. Diese Kündigung bewirkt zugleich die Kündigung der 
Fassung vom 31. Oktoher 1958 dieses Ahkommens und hat 
nur Wirkung für das Land, das sie erklart hat; für die übri­
gen Lander des hesonderen Verbandes hleibt das Ahkommen 
in Kraft und wirksam. 

(3) Die Kündigung wird ein Jahr nacli dem Tag wirksam,
an dem die Notifikation heim Generaldirektor eingegangen ist. 

( 4) Das in diesem Artikel vorgesehene Kündigungsrecht
kaon von einem Land nicht vor Ahlauf von fünf J ahren nach 
dem Zeitpunkt ausgeüht werden, zu dem es l\litglied des he­
sondereri Verbandes geworden ist. 

Artikel 16 

[Anwendung der früheren Fassung] 

(1) a) Diese Fassung des Ahkommens ersetzt in den Be­
ziehungen zwischen den Landern des besonderen Verhand�s, 

. die sie ratifiziert hahen oder ihr heigetreten tSind, ,die Fassung 
vom 31. Oktoher 1958. 

b) J edoch hleiht je des Land des hesonderen Verbandes,
das diese Fassung des Abkommens ratifiziert hat oder ihr bei­
getreten ist, in seinen Beziehungen zu den Landern des he­
sonderen Verhandes, di.e diese Fassung weder ratifiziert hahen 
noch ihr heigetreten sind, an die Fassung vom 31. Oktoher 
1958 gebunden. 

(2) D·ie dem besonderen Verhand nicht angehoren�en Lan­
der, die Vertragspartei dieser f"'assung des Abkommens wer­
den, wenden sie auch auf die internationalen Registrierungen 
von Ursprungsbezeichnungen an, die heim lnternationalen 
Büro auf Antrag der Behorde eines Landes des hesonderen 
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Verhandes, das nicht Vertragspartei dieser Fassung ist., vor­

genommen worden sind, vorausgesetzt, dass die Registrierun­
gen binsichtlich dieser Lander den Vorschriften dieser Fas­
sung des Abkommens entsprechen. Die dem hesonderen Ver­
hand nicht angehorenden Lander, -die Vertragspartei dieser 
Fassung des Ahkommens werden, lassen es zu, dass das vor­
genannte Land hinsichtli.ch der auf A�trag ihrer Behorden 
heim lnternationalen Büro vorgeno1nn1enen internationalen 
Registrierungen die Erfüllung der Vorschrif ten der Fassung 
vom 31. Oktoher 1958 verJangt. 

Artikel 17 

[Unterzeichnung • Sprachen • Wahrnehmung der Verwahreraufgahen] 

(1) a) Diese Fassung des Abkommens wird in einer Ur­
schrift in franzosischer Sprache unterzeichnet und hei der 
schwedischen Regierung hinterlegt . 

. 

b) Amtliche Texte werden vom Generaldirektor nach
Konsultierung der heteiligten Regierungen in anderen Spra-· 
chen hergestellt, die die Versamn1lung hestimmen kann. 

(2) Diese Fassung des Abkommens liegt bis zum 13. Ja­
nuar 1968 in Stockholm zur Unterzeichnung auf. 

(3) Der Generaldirektor ühermittelt zwei von der schwe ..
dischen Regierung beglauhigte Ahschriften des unterzeichne­
ten Textes dieser Fassung des ALkommens den Regierungen 
aller Lander des hesonderen Verhandes und der Regierung 
jedes anderen Landeè, die es verlangt. 

(4) Der Generaldirektor lasst diese Fassung des Abkom ..
mens beim Sekretariat der Vereinten Nationen registrieren. 

(5) Der Generaldirektor notifiziert den Regierungen aller
Lander des besonderen Verhandes die Unterzeichnungen, die 
llinterlegungen von Ratifikations- oder Deitrittsurkunden, 
das lnkraf ttreten aller Bestimmungen dieser Fassung des Ah­
kommens, die Kiindigungen und die Erklarungen gemass Ar .. 
tikel 14 Absatz (2) Buchstahe cJ und Ahsatz (4). 
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Artikel 18 

[Ühergangsbestimmungen] 

(1) Bis zur Amtsübernahme durch den ersten General­
direktor gelten Bezugnahmen in dieser Fasisung des Ahkom­
mens auf das Internationale Ilüro der Organisation oder den 
Generaldirektor nls Bezugnahmen auf das Büro des durch die 
Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerhlichen 
Eigentums errichteten Verhandes oder seinen Direktor. 

(2) Die Lander des hesonderen Verhandes, die diese Fas­
sung des Ahkommens weder ratifziert haben noch ihr heige­
treten sind, konnen, wenn sie dies wiinschen, wahrend eines 
Zeitraums von fünf J ahren, gerechnet vom Zeitpunkt des In­
krafttretens des Ohereinkommens zur Errichtung der Orga­
nisation an, die in den Artikeln 9 bis 12_ dieser Fassung des 
Ahkommens vorgeschenen Rech te so ausüben, a1s waren sie 
ùurch d.iese Artikel gebunden. Jedes Land, das diese Rechte 
auszuüben wünscht, hinterlegt zu diesem Zweck beim General­
direktor eine schriftliche Notifikation, die im Zeitpunkt ihres 
Eingangs wirksam wird. Solche Lander gelten bis zum Ahlauf 
der genannten Frist ais Mitglied der Versarnmlung. 
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ZU URKUND DESSEN haben die hierzu ge• 
horig hevollmachtigten Unterzeichneten diese 
Fassung des Abkommens unterschrieben. 

GESCHEHEN zu Stockholm am 14. Juli 1967. 


